
wei tgehend ihre Büros schließen mußte. 
Ebenso gab es keine spürbaren Reaktionen 
auf die südafr ikanischen Angrif fe auf SWA-
PO-Lager und -Basen in Angola, wie es auch 
keine Reaktionen auf die steigende Militari­
s ierung Namibias einschließlich der Einfüh­
rung der al lgemeinen Wehrpf l icht für 
Schwarze gab; letztere zielt darauf ab, den 
Krieg zwischen der SWAPO und Südafrika 
auch in einen Bürgerkr ieg umzuwandeln. 
4. Ein Kennzeichen der Initiative blieb trotz 
dieses Südafrika begünst igenden Umfeldes, 
daß der Verhandlungsfaden nicht abriß. In ei­
ner Vielzahl von Konsultat ionen, Besuchen, 
Kompromißvorschlägen und Verhandlungen 
wurde Südafrika die prinzipielle Zus t immung 
zu Resolut ion 435 abgerungen und schließ­
lich Direktverhandlungen mit der SWAPO — 
wenn auch ohne Ergebnis — erreicht. 
III. Träger dieser diplomat ischen Aktivi tä­
ten waren neben den Westmächten die 
Frontstaaten des Südl ichen Afr ika, Nigeria 
und — im Hinblick auf Details des Lösungs­
vorschlags — auch das UN-Sekretariat 
selbst. Die SWAPO unterbrach die Verhand­
lungen lediglich, als während der Gespräche 
zwischen den Westmächten und der 
SWAPO in New York im Mai 1978 Südafrika 
SWAPO-Lager in Angola angriff und etwa 
800 Menschen, darunter viele Flüchtl inge, 
dem Angriff zum Opfer fielen. Im Juli 1978 
lag die SWAPO-Zust immung zum west l i ­
chen Namibia-Plan bereits vor. Im Januar 
1979 besuchte Martti Ahtisaari (zugleich Na­
mibia-Beauftragter der UNO) als Sonderbe­
auftragter des Generalsekretärs Südafrika 
und Namibia, um Details der UN-Präsenz 
und des Zeitverlaufes auszuarbeiten. Als der 
Generalsekretär im Rahmen dieser Planung 
davon ausging, daß es SWAPO-Basen inner­
halb Namibias geben würde, erklärte Süd­
afrika dies als Verletzung der Vereinbarun­
gen. Auch Parallelverhandlungen (>proximity 
talks<) im März 1979 in New York, an denen 
die Westmächte, Südafrika, die SWAPO und 
die Vereinten Nationen beteil igt waren, ka­
men zu keinem Ergebnis. 
Im August 1979 reagierte der damalige 
Staatspräsident Angolas, Agost inho Neto, 
auf diese Situation mit dem Plan einer entmi­
litarisierten Zone beiderseits der Grenze 
zwischen Angola und Namibia, um Südafrika 
in den Militärfragen entgegenzukommen — 
wahrscheinl ich auch, um so die mil itärische 
Unters tü tzung der Bürgerkr iegspartei 
UNITA durch Südafrika zu erschweren. Die­
ser Plan wurde während erneuter Konsul ta­
t ionen im November 1979 im Prinzip von 
Pretoria akzeptiert, wobei die Forderung 
Südafr ikas nach Basen innerhalb dieser ent­
mil i tarisierten Zone str i t t ig blieb. Zur Klärung 
dieser Probleme reisten UN-Beauftragte 
wiederhol t nach Südafrika und Namibia, so 
General Prem Chand als designierter Chef 
der künft igen UNTAG im Februar/März 
1980. Zugleich verhandelte die UNO mit den 
Frontstaaten und der SWAPO. A m 20. Juni 
1980 informierte Generalsekretär Waldheim 
Südafrika (UN-Doc. S/14011), daß Front­
staaten und SWAPO die südafr ikanische 
Forderung nach 20 Basen innerhalb der ent­
militarisierten Zone akzeptiert hät ten; die 
völlige Unparteil ichkeit der UNTAG wurde 
erneut bekräft igt und die Forderung nach 
SWAPO-Basen innerhalb Namibias als erle­
digt erklärt. Auf dieser Grundläge — wobei 
Einzelheiten der Stat ionierung der Truppen 
in der entmil i tarisierten Zone ebenso offen 

bl ieben wie die Frage, welche Staaten von 
Südafrika als Entsendeländer von UNTAG-
Kont ingenten akzeptiert würden — kam es 
auf der Grundlage des Briefes von Waldheim 
zu einer erneuten Serie von Geheimver­
handlungen, unter anderem zwischen Süd­
afrika und Angola. Dies führte zur — wie sich 
erwies, scheinbaren — Verständigung über 
die Genfer Konferenz im Januar 1981. 
IV. Kernpunkt der scheinbaren Einigung 
war, daß erstmals die Hauptkontrahenten im 
Konfl ikt, die südafr ikanische Regierung und 
die SWAPO, als Delegationen direkt mitein­
ander verhandelten und daß die Verhandlun­
gen auf Probleme der konkreten Umsetzung 
der Vereinbarungen für die Übergangszeit 
beschränkt bleiben sol l ten; die Erörterung 
von Verfassungsfragen und ähnl ichen The­
men war somit ausgeschlossen. Als Ziel wa­
ren ein Waffensti l lstand und Wahlen im Jahre 
1981 formuliert . 
Zwei Konf l iktpunkte wurden indessen mit 
Formelkompromissen überdeckt . In Ziffer 19 
des Waldheim-Ber ichts vom 24. November 
1980 (S/14266) wurde als südafr ikanische 
Posit ion festgehalten, daß »eines der Haupt­
hindernisse für Fortschri t t bei den Verhand­
lungen bislang das akute Mißtrauen« gewe­
sen sei. Die UN-Mission, die im Oktober 
1980 Pretoria besuchte, sei von der südafr i­
kanischen Regierung informiert worden , 
»daß dieses Problem . . . die Fest legung des 
Termins für die Durchführung (der Maßnah­
men gemäß Resolution 435) berühre«. An 
gleicher Stelle hatte es außerdem gehießen, 
Südafrika habe die UN-Mission informiert, 
»daß, falls dieses Hindernis überwunden 
werden könne, 1981 ein realist isches Zielda­
tum für die Unabhängigkeit Namibias« wäre. 
In Ziffer 23 bzw. 22 hieß es: »In der Erwar­
tung, daß das Problem der Vertrauensbi l ­
dung durch Abhal tung der Konferenz über­
wunden werden könne«, würde Südafrika 
seine Rolle als »Partner des Zwiegesprächs 
unter Resolut ion 435« (also als Gesprächs­
partner der SWAPO) bestät igen. Südafrika, 
das schon mit diesen Formul ierungen deut­
lich machte, daß aus dem west l ichen Vor­
stoß eine südafr ikanische Initiative mit dem 
Ziel der Unterminierung der UN-Posit ion ge­
worden war, nutzte diese Unbest immthei t 
der Formul ierungen, um die Konferenz zum 
Scheitern zu br ingen. Durch herausfor­
dernde Reden gegen UNO, SWAPO und die 
afrikanische Staatengemeinschaft vor allem 
seitens der Sprecher der d e m o k r a t i s c h e n 
Turnhalle-Allianz< (DTA) wurde das Thema 
der Vertrauenskr ise und der Parteil ichkeit 
zum einzigen Konferenzgegenstand. Mit Er­
klärungen, daß es einer unbest immten Peri­
ode der Gleichbehandlung der DTA durch 
die UNO bedürfe, wurde eindeutig das bis­
herige Einverständnis verletzt, daß vertrau­
ensbi ldende Maßnahmen auf der Konferenz 
selbst erreichbar seien. In den Erklärungen 
insbesondere der DTA kam eine Verachtung 
der Vereinten Nationen und ein Wille zur 
Vernichtung der SWAPO zum Ausdruck, 
was of fenkundig die andere Seite zum A b ­
bruch der Konferenz provozieren sollte. 
Statt dessen bot die SWAPO nicht nur die 
sofor t ige Unterzeichnung eines Waffensti l l­
s tands an, sondern erklärte zum SWAPO-AI-
le invertretungsanspruch, daß sich dieser hi­
s tor isch gegen den Herrschaf tsanspruch 
Südafr ikas gerichtet habe und außerdem im 
Moment des Waffensti l lstands gegen­
standslos sei. Um ein Scheitern abzuwen­

den, ging Vorsi tzender Urquhart nach Kon­
sultat ionen mit der SWAPO und den Beob­
achtern — Westmächte, OAU, Nigeria und 
Frontstaaten — so weit zu erklären, daß sich 
die Konferenz mit einer Absichtserk lärung 
für die Zeichnung eines Waffensti l lstands 
begnügen könne und dann bereits auf die­
ser Grundlage der Al le invertretungsan­
spruch der SWAPO in der Phase der Imple­
ment ierung entfalle. 
Die Verweigerung auch dieses Kompromis­
ses zeigte, daß Südafrika aus Furcht vor ei­
nem Wahlsieg der SWAPO und in Erwartung 
einer revidierten Haltung der neuen amerika­
nischen Regierung sowie mit Rücksicht auf 
die Machtkämpfe innerhalb der Nationalen 
Partei zu keiner Lösung bereit war. Als Re­
akt ion auf den Bericht des Generalsekretärs 
über die Genfer Tagung (S/14333 v.19.1. 
1981), der von der südafr ikanischen Delega­
t ion sprach und die internen Parteien nicht 
gesonder t hervorhob, hat Südafrika inzwi­
schen seinen Forderungskatalog erweitert , 
nämlich Verfassungsgarant ien einschließlich 
eines Festschreibens der Wir tschaf tsord­
nung verlangt. 
V. Insgesamt ist das west l iche Kalkül, Pre­
toria könne diplomat isch ausmanövriert wer­
den, gescheitert . Über weite St recken der 
Initiative best immte Südafrika den Gang der 
Dinge, schließlich scheute es nicht den d i ­
p lomat ischen Affront — in der of fenkundig 
berecht ig ten Annahme, daß weder wir­
kungsvol ler pol i t ischer Druck, geschweige 
denn Bil l igung von Sankt ionen die west l iche 
Antwor t auf das Ende der Initiative sein wür­
de. 
Die Zäsur, die der erfolglose Ausgang der 
Genfer Zusammenkunf t darstellt, läßt aber 
eine neuerl iche Verschärfung der Auseinan­
dersetzung um Namibia und Südafrika 
selbst in den Vereinten Nationen erwarten. 
Ende Januar diskut ierte der Sicherheitsrat 
den Fehlschlag; die 35.Generalversamm­
lung, die im Herbst 1980 angesichts der da­
mals noch bevorstehenden Genfer Konfe­
renz auf ihre Namibia-Debatte verzichtet 
hatte, wird sie Anfang März 1981 nachholen. 
Den zu erwartenden Forderungen nach 
Zwangsmaßnahmen gegen Südafrika wer­
den die Westmächte dann kaum noch mit 
Anspruch auf Glaubwürdigkei t den Hinweis 
auf Häufende Verhandlungen« entgegenhal­
ten können. HB 

Irak-Iran: Grenzkrieg und Grundsatzkonflikt — 
Bemühungen von Sicherheitsrat und Generalse­
kretär (3) 

(Die fo lgenden Ausführungen knüpfen an 
den Bericht in VN 3/1974 S.89f. an.) 

I. »Diese blut ige Konfrontat ion ist beson­
ders absurd, weil sich die histor ischen Ziel­
vorstel lungen beider Länder gleichen und 
sogar ergänzen. Beide sind Entwicklungs­
länder, die — unter dem Eindruck mächt iger 
Revolut ionen — dabei sind, sich selbst von 
der Hegemonie weltweiter Interessen zu be­
freien und ihre Identität und nationale Unab­
hängigkeit zu festigen«. In der Sitzung des 
Sicherheitsrats vom 23. Oktober 1980 faßte 
der mexikanische Delegierte Munoz Ledo so 
die Meinung fast aller Mitgl ieder des UN-
Gremiums zum irakisch-iranischen Krieg zu­
sammen. Die Haltung der 15 Mitgl iedstaaten 
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hatte sich berei ts am 28. September in der 
einst immig verabschiedeten Resolut ion 479 
(Text: VN 5/1980 S.187) n iedergeschlagen. 
Darin wurden Iran und Irak aufgefordert , ihre 
kr ieger ischen Auseinandersetzungen einzu­
stel len und den Konflikt fr iedl ich beizulegen. 
Beiden Staaten wurde zudem nahegelegt, 
auf alle Vermi t t lungsbemühungen einzuge­
hen. 
Der Konfl ikt zwischen den beiden islami­
schen Ländern schwelt seit langem. Bereits 
1974 war der Sicherheitsrat in die Grenz­
strei t igkeiten eingeschaltet worden . Damals 
hatten sich die Delegierten auf irakischen 
Antrag mit den blut igen Zwischenfäl len der 
vorangegangenen Monate befaßt. Ursache 
des Streits waren Meinungsverschiedenhei­
ten in der Aus legung des irakisch-iranischen 
Grenzvertrags von 1937. Die Vorschläge des 
Sicherheitsrats für eine fr iedl iche Bei legung 
in seiner Entschl ießung 348 vom 28. Mai 
1974 (Text: VN 3/1974 S.94) wurden schließ­
lich von beiden Seiten akzeptiert. 
II. Den noch laufenden Bemühungen der 
Vereinten Nationen war ein solcher Erfolg 
bisher nicht beschieden. Freilich haben sich 
inzwischen auch die Akzente des Konfl ikts 
verschoben. Während es bei den damaligen 
Auseinandersetzungen zwischen den bei­
den Ländern noch hauptsächl ich um ge­
wisse Abschni t te der gemeinsamen Grenze 
sowie die Nutzung des Grenzf lusses Shatt-
al-Arab ging, spielen heute grundsätzl ichere 
Probleme eine Rolle. Sowohl Iran wie auch 
Irak werfen sich gegensei t ig Einmischung in 
ihre inneren Angelegenhei ten vor. Hinzu 
kommen weltanschaul iche Dimensionen. 
Vor allem die Teheraner Führung beruft sich 
in ihrer Argumentat ion immer wieder auf ei­
nen neuinterpret ierten Islam, der sie zum 
Sprachrohr aller Unterdrückten mache, auch 
derer — so sieht sie es — im Irak. 
Bereits vor Ausbruch des offenen Krieges 
im vergangenen September hatten beide 
Seiten ihre jeweil igen Standpunkte den Mit­
gl iedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht und auf mögl iche Konfl iktherde 
aufmerksam gemacht. In einem Telegramm 
vom 16. Apri l 1980 wies der damalige irani­
sche Außenminister Ghotbzadeh den UN-
Generalsekretär darauf hin, daß in den ver­
gangenen Wochen tausende von Iranern 
und Irakern iranischer Herkunft — später 
war von 40 000 Menschen die Rede — vom 
Nachbarland in den Iran ausgewiesen wor­
den seien. Schon zuvor, mit Schreiben vom 
2. Apri l , hatte sich Iraks Außenminister Ham-
madi an Waldheim gewandt (UN-Doc.S/ 
13918) und die Beendigung der »illegalen 
Besetzung« der drei im Golf an strategisch 
wicht iger Stelle gelegenen Inseln Großer 
Tunb, Kleiner Tunb und A b u Mussa durch 
die Iraner gefordert . 
In darauffolgenden Schreiben an die verein­
ten Nationen äußerten sich beide Staaten zu 
den histor ischen Anrechten auf diese Inseln, 
die nach dem Abzug der Briten aus der Golf­
region 1971 nach Auffassung Teherans 
»wieder« Teil des iranischen Staatsgebietes 
geworden waren. Der Irak berief sich auf 
eine Zugehör igkei t der Inseln zur a r a b i ­
schen Nat ions beanspruchte sie aber nicht. 
Die Forderung auf »Rückgabe« stellten die 
Vereinigten Arabischen Emirate (S/14111). 
III. Wicht iger noch als das Problem der In­
selzugehörigkei t wurde jedoch die Frage 
der Einmischung in innere Angelegenhei ten. 
Man beschuldigte sich gegensei t ig, die Op­

posit ion im Nachbarland ermut igt und sogar 
militärisch unterstützt zu haben. Für die ira­
nische Führung stand fest — wie Präsident 
Bani-Sadr in e inem Brief an Generalsekretär 
Waldheim (S/14206) ausführte — , daß vom 
Irak aus die Unruhen in den Provinzen Khu-
sistan und Kurdistan geschür t worden wa­
ren. Bagdad auf der anderen Seite warf dem 
Iran vor, die Bürger iranischer Herkunft im 
eigenen Land gegen die Staatsführung auf­
zuhetzen (S/14020). 
A m 17. September kündigte Irak den Vertrag 
von Algier, in dem 1975 beide Staaten ihren 
Grenzzwist beigelegt hatten. Wenige Tage 
später, am 22. September, marschierten ira­
kische Truppen im Iran ein; iranische Flug­
häfen wurden bombardier t . UNO-General­
sekretär Waldheim appell ierte noch am glei­
chen Tag an die kr iegführenden Parteien, 
ihre bewaffneten Akt ionen einzustel len und 
miteinander ins Gespräch zu kommen — ein 
Appel l , dem sich am fo lgenden Tage auch 
der Präsident des Sicherheitsrats anschloß 
(Text: VN 5/1980 S.187). 
Auf Ant rag von Mexiko und Norwegen trat 
der Sicherheitsrat am 26. September zusam­
men, um eine Lösung zu f inden. Die zwei 
Tage später verabschiedete Auf forderung 
zur sofor t igen Feuereinstel lung in der be­
reits erwähnten Resolut ion 479 wurde vom 
Irak akzeptiert. Aus Teheran dagegen kam 
ein eindeut iges Nein (Brief von Staatspräsi­
dent Bani-Sadr an den Generalsekretär, 
S/14206). 
In leidenschaft l ichen Worten begründete am 
17. Oktober der aus Teheran angereiste Mi­
nisterpräsident Rajai vor dem Sicherheitsrat 
die Haltung seiner Regierung. Vor der Ein­
stel lung der Kampfhandlungen — so argu­
mentierte er — müsse der Aggressor erst 
die von ihm besetzten Gebiete wieder f rei­
geben. Er müsse zerschlagen und bestraft 
werden. Schließlich sei der Irak in sein Land 
eingefallen und habe es verwüstet . Sechs 
Tage später, am 23. Oktober, forder te der 
iranische UNO-Vertreter Ardakani dann, der 
Sicherheitsrat müsse den Irak als Angrei fer 
verurtei len und verlangen, daß er seine Trup­
pen sofort von iranischem Terr i tor ium abzie­
he. Der Rat solle den Irak zudem auffordern, 
Schadensersatz an sein Land zu entr ichten 
und außerdem die Behörden des Irak als 
Kr iegsverbrecher brandmarken. 
Dagegen warf der irakische Außenminister 
Hammadi im Sicherheitsrat am 15. Oktober 
dem Iran vor, den Versuch un ternommen zu 
haben, seine Regierung zu stürzen. Subver­
sion, Sabotage und Terror ismus seien von 
Teheran aus betr ieben worden . Dies stelle 
einen Bruch der Vereinbarungen von Algier 
dar, die somit der Iran längst vor der offiziel­
len Aufkündigung durch sein Land verletzt 
habe. 
IV. Weder ein neuerl icher Appel l des Präsi­
denten des Sicherheitsrats am 5. November 
(Text s. S.37 dieser Ausgabe) noch die Be­
mühungen der Blockfreien oder der Islami­
schen Konferenz oder einzelner Staatsober­
häupter haben bisher zum gewünschten Er­
folg geführt : A n der iranisch-irakischen 
Grenze wird weiter gekämpft . Auch der Son­
derbeauftragte Olof Palme, den Generalse­
kretär Waldheim im November in das Krisen­
gebiet geschickt hatte, kehrte am 25. No­
vember unverr ichteter Dinge aus Teheran 
und Bagdad zurück. Mitte Januar 1981 brach 
der ehemalige schwedische Ministerpräsi­
dent zu einer zweiten Mission auf, um im 

Krieg zwischen den beiden Staaten zu ver­
mit te ln; sie blieb freil ich ebenso wie sein 
drit ter, im Februar vor Ort un ternommener 
Vermi t t lungsversuch ohne unmit telbaren Er­
fo lg . Jk 

35. Generalversammlung: Flüchtlingsinitiative 
der Bundesrepublik Deutschland — Konzeption 
des vorbeugenden Flüchtlingsschutzes (4) 

I. Das Flücht l ingsproblem ist wel twei t zu 
einer wachsenden Bedrohung der gu tnach-
barschaft l ichen Beziehungen zwischen den 
Staaten und damit zu einem Wel tordnungs­
prob lem geworden. Hof fnungen auf einen 
allmählichen Abbau der Zahl von schät­
zungsweise 10 bis 12 Mill ionen Flüchtl ingen 
haben sich bisher nicht erfüllt. Insbesondere 
in der Drit ten Welt bedeuten ungelöste 
Flücht l ingsfragen eine Gefährdung der pol i­
t ischen und sozialen Stabilität sowie der 
wir tschaft l ichen Entwicklung der betrof fe­
nen Staaten und ganzer Regionen. 
Auf Initiative der Bundesrepubl ik Deutsch­
land hat sich die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen im Herbst 1980 nicht nur 
wie bisher mit den humanitären Aspek ten 
der wel twei ten Flüchtl ingsfrage, sondern 
erstmalig auch mit der Problematik vorbeu­
gender Maßnahmen zur Verh inderung zu­
künft iger Flücht l ingsströme befaßt. Zum Ta­
gesordnungspunk t 122 Hnternationale Zu ­
sammenarbei t zur Vermeidung neuer 
Flüchtl ingsströme< verabschiedete die 35. 
Generalversammlung am 11. Dezember 
1980 die Resolut ion 35/124, nachdem ein 
entsprechender Resolut ionsentwurf , der 
von der Bundesrepubl ik Deutschland und 
wei teren 24 Staaten des Westens und der 
Drit ten Welt e ingebracht worden war, am 
5. Dezember 1980 nach tei lweise turbu len­
ten Auseinandersetzungen den Pol i t ischen 
Sonderausschuß passiert hatte. Mit einer 
überwält igenden Mehrhei t von 105 Ja-St im­
men wurde die Resolut ion 35/124 bei 16 Ge­
genst immen vorwiegend von Staaten des 
Ostb locks und 14 Enthal tungen von der Ge­
neralversammlung angenommen. 
II. Materiell enthält die Resolut ion 35/124 
folgende wesent l iche Elemente: 
— Grundsätzl iche Bestät igung des Rechts 

und der Pflicht der Generalversamm­
lung, das wel twei te Flücht l ingsproblem 
nicht nur unter humanitären und sozialen 
Gesichtspunkten, sondern auch unter 
dem Aspekt der Prävention zu untersu­
chen (Präambel); 

— Bekräft igung des Rechts auf Rückkehr 
von Flüchtl ingen in ihre Heimatländer 
(Präambel); 

— Feststel lung, daß die Folgen von Mas­
senf lücht l ingsströmen über individuelles 
menschl iches Leid hinaus in schweren 
pol i t ischen, wir tschaft l ichen und sozia­
len Belastungen der gesamten Staaten­
gemeinschaft , insbesondere der Ent­
wicklungsländer, l iegen (Präambel) ; 

— Feststel lung, daß Massenf lücht l ings­
st röme nicht nur die innere Ordnung und 
Stabilität von Aufnahmestaaten, sondern 
auch die Stabilität ganzer Regionen und 
damit Welt fr ieden und internationale Si­
cherheit gefährden können (Präambel); 

— Verurtei lung von Unterdrückungs- und 
Rassisten-Regimen sowie Aggress ions­
akten, Fremdherrschaft und ausländi­
scher Besetzung als Hauptursachen für 
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